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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes über Intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr
 und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern
 (Intelligente Verkehrssysteme Gesetz – IVSG)

 A.  Problem und Ziel

 Mit  dem  IVSG  soll  die  Richtlinie  2010/40/EU  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  7.  Juli  2010  zum  Rahmen  für  die  Einführung  intelligenter
 Verkehrssysteme  im  Straßenverkehr  und  für  deren  Schnittstellen  zu  anderen
 Verkehrsträgern  (ABl.  L  207  vom  6.8.2010,  S.  1)  in  deutsches  Recht  umgesetzt
 werden.

 B.  Lösung

 Umsetzung  der  Richtlinie  2010/40/EU  durch  Erlass  eines  Gesetzes  zum  Rah-
 men  für  die  Einführung  intelligenter  Verkehrssysteme  im  Straßenverkehr  und
 für deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern.

 C.  Alternativen

 Keine. Es besteht eine Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie 2010/40/EU.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Für  den  Bundeshaushalt  und  für  die  Haushalte  der  Länder  und  Kommunen  sind
 keine Mehrkosten zu erwarten.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 In  der  Zukunft  werden  die  Anforderungen  an  Anwendungen  und  Dienste  Intel-
 ligenter  Verkehrssysteme  durch  Spezifikationen  festgelegt.  In  Abhängigkeit
 davon,  was  diese  Anforderungen  beinhalten,  können  auch  Kosten  für  die  Wirt-
 schaft entstehen, die jedoch noch nicht bezifferbar sind.
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E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Für  die  Verwaltung  kann  ein  Erfüllungsaufwand  entstehen,  wenn  Anwendun-
 gen  oder  Dienste  Intelligenter  Verkehrssysteme  eingeführt  werden.  Eine  Bezif-
 ferung  ist  derzeit  nicht  möglich,  da  die  Spezifikationen  noch  nicht  erlassen
 sind.  Ein  möglicher  Erfüllungsaufwand  entsteht  daher  erst  durch  die  die  Spezi-
 fikationen  festlegenden  delegierten  Rechtsakte  nach  Artikel  290  des  Vertrages
 über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  (AEUV)  (vgl.  Artikel  7  der
 Richtlinie 2010/40/EU).

 F.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere
 auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes über Intelligente Verkehrssysteme im Straßenverkehr
 und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern
 (Intelligente Verkehrssysteme Gesetz – IVSG)1

 Vom…
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 §  1
 Geltungsbereich

 Dieses  Gesetz  gilt  für  Intelligente  Verkehrssysteme  im
 Straßenverkehr  und  deren  Schnittstellen  zu  anderen  Ver-
 kehrsträgern.  Dieses  Gesetz  gilt  nicht  für  Intelligente  Ver-
 kehrssysteme,  die  der  öffentlichen  Sicherheit  oder  der  Ver-
 teidigung dienen.

 §  2
 Begriffsbestimmungen

 Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff

 1.  „Intelligente  Verkehrssysteme“  Systeme,  bei  denen  In-
 formations-  und  Kommunikationstechnologien  im  Stra-
 ßenverkehr  und  an  Schnittstellen  zu  anderen  Verkehrs-
 trägern eingesetzt werden;

 2.  „Anwendung  Intelligenter  Verkehrssysteme“  ein  techni-
 sches  System,  ein  Verfahren  oder  ein  Gerät  für  den  Ein-
 satz von Intelligenten Verkehrssystemen;

 3.  „Dienst  Intelligenter  Verkehrssysteme“  die  Bereitstel-
 lung  einer  Anwendung  Intelligenter  Verkehrssysteme  in-
 nerhalb  eines  bestimmten  organisatorischen  und  techni-
 schen Rahmens;

 4.  „Schnittstelle“  eine  Einrichtung  zwischen  Systemen,  die
 der  Verbindung  und  der  Kommunikation  zwischen  die-
 sen dient;

 5.  „Kontinuität  der  Dienste“  die  Fähigkeit  zur  unionswei-
 ten  nahtlosen  Bereitstellung  von  Diensten  in  Verkehrs-
 netzen;

 6.  „Straßendaten“  Daten  über  Merkmale  der  Straßeninfra-
 struktur  einschließlich  fest  angebrachter  Verkehrszei-
 chen oder ihrer geregelten Sicherheitsmerkmale;

 7.  „Verkehrsdaten“  vergangenheitsbezogene  Daten  und
 Echtzeitdaten zum Straßenverkehrszustand;

 8.  „Reisedaten“  Daten  wie  Fahrpläne  und  Tarife  öffent-
 licher  Verkehrsmittel  als  erforderliche  Grundlage  für  die
 Bereitstellung  von  Reiseinformationen  vor  und  während
 der  Reise  zur  Erleichterung  der  Planung,  Buchung  und
 Anpassung der Reise;

 9.  „Spezifikationen“  Vorschriften,  die  die  Anforderungen
 an Intelligente Verkehrssysteme festlegen.

 §  3
 Grundsätze für die Einführung
 Intelligenter Verkehrssysteme

 Bei  der  Einführung  von  Anwendungen  und  Diensten  In-
 telligenter  Verkehrssysteme  müssen  die  zuständigen  Behör-
 den  die  von  der  Europäischen  Kommission  nach  Artikel  6
 der  Richtlinie  2010/40/EU  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  7.  Juli  2010  zum  Rahmen  für  die  Ein-
 führung  intelligenter  Verkehrssysteme  im  Straßenverkehr
 und  für  deren  Schnittstellen  zu  anderen  Verkehrsträgern
 (ABl.  L  207  vom  6.8.2010,  S.  1)  erlassenen  Spezifikationen
 unter  Berücksichtigung  der  in  Anhang  II  der  Richtlinie
 2010/40/EU  in  ihrer  jeweils  geltenden  Fassung  aufgeführten
 Grundsätze  beachten.  Personenbezogene  Daten  dürfen  nur
 erhoben,  verarbeitet  oder  genutzt  werden,  soweit  dies  durch
 eine  bundesgesetzliche  Regelung  ausdrücklich  zugelassen
 oder angeordnet wird.

 §  4
 Vorrangige Bereiche

 Intelligente  Verkehrssysteme  können  vorrangig  für  fol-
 gende Zwecke eingeführt werden:

 1.  optimale  Nutzung  von  Straßen-,  Verkehrs-  und  Reiseda-
 ten;

 2.  Kontinuität  der  Dienste  Intelligenter  Verkehrssysteme  in
 den Bereichen Verkehrs- und Frachtmanagement;

 3.  Anwendungen  Intelligenter  Verkehrssysteme  für  die
 Straßenverkehrssicherheit;

 4.  Verbindung  zwischen  Fahrzeug  und  Verkehrsinfrastruk-
 tur.

 §  5
 Rechtsverordnungsermächtigung

 Das  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtent-
 wicklung  wird  ermächtigt,  unter  Berücksichtigung  des  Arti-
 kels  10  der  Richtlinie  2010/40/EU  durch  Rechtsverordnung
 mit  Zustimmung  des  Bundesrates  die  Anforderungen  an
 Intelligente  Verkehrssysteme  in  den  Bereichen  nach  §  4  un-
 ter  Berücksichtigung  der  Anforderungen  nach  Artikel  5
 in  Verbindung  mit  Anhang  II  der  Richtlinie  2010/40/EU  zu
 regeln.

 §  6
 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.

 1  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/40/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  Juli  2010  zum  Rahmen  für  die  Ein-

 führung  intelligenter  Verkehrssysteme  im  Straßenverkehr  und  für  deren  Schnittstellen  zu  anderen  Verkehrsträgern  (ABl.  L  207  vom  6.8.2010,  S.  1).
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Begründung
 A. Allgemeines

 Durch  dieses  Gesetz  wird  die  Richtlinie  2010/40/EU  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  Juli  2010
 zum  Rahmen  für  die  Einführung  intelligenter  Verkehrssys-
 teme  im  Straßenverkehr  und  für  deren  Schnittstellen  zu  an-
 deren  Verkehrsträgern  (ABl.  L  207  vom  6.8.2010,  S.  1)  in
 deutsches Recht umgesetzt.

 I.  Ziel und Inhalt der Richtlinie

 Ziel  der  Richtlinie  ist  es,  eine  koordinierte  und  effektive
 Einführung  von  Intelligenten  Verkehrssystemen  im  Straßen-
 verkehr  im  Interesse  einer  effizienteren,  umweltverträg-
 licheren  und  sichereren  Mobilität  zu  gewährleisten.  Mit  der
 Richtlinie  soll  ein  Rahmen  für  die  Unterstützung  einer  koor-
 dinierten  und  kohärenten  Einführung  und  Nutzung  Intelli-
 genter  Verkehrssysteme  geschaffen  und  die  hierfür  erforder-
 lichen  allgemeinen  Bedingungen  festgelegt  werden.  Die
 Richtlinie  sieht  die  Ausarbeitung  von  Spezifikationen  und
 Normen  durch  die  Europäische  Kommission  für  Maßnah-
 men  in  den  vorrangigen  Bereichen  der  Richtlinie  vor.  Die
 Spezifikationen  werden  von  der  Europäischen  Kommission
 gemäß  Artikel  7  als  delegierte  Rechtsakte  nach  Artikel  290
 AEUV  erlassen.  Die  Richtlinie  legt  in  Artikel  2  die  vorran-
 gigen  Bereiche  und  in  Artikel  3  die  vorrangigen  Maßnah-
 men  fest.  Artikel  5  legt  fest,  dass  die  Mitgliedstaaten  dafür
 Sorge  tragen  sollen,  dass  bei  der  Einführung  von  Anwen-
 dungen  und  Diensten  Intelligenter  Verkehrssysteme  die  von
 der  Europäischen  Kommission  gemäß  Artikel  6  der  Richt-
 linie  erlassenen  Spezifikationen  unter  Berücksichtigung  der
 in  Anhang  II  der  Richtlinie  festgelegten  Grundsätze  ange-
 wandt  werden.  Nach  Artikel  5  Absatz  1  entscheidet  jeder
 Mitgliedstaat  selbst,  ob  er  auf  seinem  Hoheitsgebiet  solche
 Anwendungen  und  Dienste  einführt.  Die  Europäische  Kom-
 mission  strebt  an,  bis  zum  27.  Februar  2013  die  Spezifika-
 tionen  für  eine  oder  mehrere  der  vorrangigen  Maßnahmen
 zu  erlassen.  Die  Richtlinie  bestimmt  zudem,  dass  die  Euro-
 päische  Kommission  spätestens  zwölf  Monate  nach  Erlass
 der  Spezifikationen,  die  für  eine  vorrangige  Maßnahme  er-
 forderlich  sind,  einen  Vorschlag  für  die  Einführung  dieser
 vorrangigen Maßnahme vorlegt.

 II. Umsetzungsbedarf in nationales Recht

 Artikel  1

 Artikel  1  legt  den  Gegenstand  und  Anwendungsbereich  der
 Richtlinie  fest.  Mit  der  Richtlinie  soll  ein  Rahmen  für  die
 Unterstützung  einer  koordinierten  und  kohärenten  Einfüh-
 rung  und  Nutzung  Intelligenter  Verkehrssysteme  geschaffen
 und  die  hierfür  erforderlichen  allgemeinen  Bedingungen
 festgelegt  werden.  Da  es  in  Deutschland  bislang  keinen
 Rechtsrahmen  über  Intelligente  Verkehrssysteme  gibt,  be-
 steht Umsetzungsbedarf.

 Artikel  2

 Artikel  2  legt  die  vorrangigen  Bereiche  für  die  Ausarbei-
 tung  und  Anwendung  der  Spezifikationen  und  Normen  fest.
 Es besteht Umsetzungsbedarf.

 Artikel  3

 Artikel  3  bestimmt  die  vorrangigen  Maßnahmen  für  die
 Ausarbeitung  und  Anwendung  der  Spezifikationen  und
 Normen  in  den  vorrangigen  Bereichen.  Es  besteht  kein  Um-
 setzungsbedarf.

 Artikel  4

 Artikel  4  enthält  die  für  die  Richtlinie  maßgeblichen  Be-
 griffsbestimmungen, denen das IVSG weitgehend folgt.

 Artikel  5

 Nach  Artikel  5  müssen  die  Mitgliedstaaten  sicherstellen,
 dass  bei  der  Einführung  von  Anwendungen  und  Diensten
 Intelligenter  Verkehrssysteme  die  von  der  Europäischen
 Kommission  gemäß  Artikel  6  erlassenen  Spezifikationen  im
 Einklang  mit  den  in  Anhang  II  festgelegten  Grundsätzen
 angewandt  werden.  Nach  Artikel  5  Absatz  1  Satz  2  ent-
 scheidet  jeder  Mitgliedstaat  selbst,  ob  er  Anwendungen  und
 Dienste  Intelligenter  Verkehrssysteme  einführt.  Es  besteht
 Umsetzungsbedarf.

 Artikel  6

 Artikel  6  beschreibt  das  Verfahren,  nach  dem  die  Europäi-
 sche  Kommission  beim  Erlass  der  Spezifikationen  vorgeht.
 Es besteht kein Umsetzungsbedarf.

 Artikel  7

 Artikel  7  legt  fest,  dass  die  Europäische  Kommission  in
 Bezug  auf  Spezifikationen  delegierte  Rechtsakte  nach
 Artikel  290  AEUV  erlassen  kann.  Es  besteht  kein  Umset-
 zungsbedarf.

 Artikel  8

 Artikel  8  enthält  Regelungen  über  das  Verfahren  der  Ver-
 abschiedung  von  Normen  für  die  Interoperabilität,  Kompa-
 tibilität  und  Kontinuität  bei  der  Einführung  und  dem  Betrieb
 von  Intelligenten  Verkehrssystemen.  Es  besteht  kein  Umset-
 zungsbedarf.

 Artikel  9

 Artikel  9  regelt  die  Verabschiedung  von  Leitlinien  und  an-
 derer  nicht  verbindlicher  Maßnahmen  durch  die  Europäi-
 sche Kommission. Es besteht kein Umsetzungsbedarf.

 Artikel  10

 Artikel  10  bestimmt,  dass  die  Mitgliedstaaten  sicherzustel-
 len  haben,  dass  bei  der  Verarbeitung  personenbezogener
 Daten  im  Zusammenhang  mit  der  Anwendung  von  IVS-An-
 wendungen  und  -Diensten  die  europäischen  Vorschriften
 zum  Schutz  der  Grundrechte  und  Grundfreiheiten  natür-
 licher  Personen,  insbesondere  die  Bestimmungen  der  Richt-
 linie  95/46/EG  und  der  Richtlinie  2002/58/EG  eingehalten
 werden.  Die  Mitgliedstaaten  sollen  insbesondere  sicher-
 stellen,  dass  personenbezogene  Daten  gegen  Missbrauch
 wie  unrechtmäßigen  Zugriff,  Veränderung  oder  Verlust  ge-
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schützt  sind.  Entsprechendem  Umsetzungsbedarf  tragen  §  3
 Satz  2  und  §  5  Rechnung.  Artikel  10  bestimmt  zudem,  dass
 die  Richtlinie  2003/98/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  17.  November  2003  über  die  Weiter-
 verwendung  von  Informationen  des  öffentlichen  Sektors
 (ABl.  L  345  S.  90)  Geltung  hat.  Diese  Richtlinie  wurde
 durch  das  Gesetz  über  die  Weiterverwendung  von  Informa-
 tionen  öffentlicher  Stellen  (Informationsweiterverwen-
 dungsgesetz)  umgesetzt.  Ein  weiterer  Umsetzungsbedarf
 besteht derzeit nicht.

 Artikel  11

 Nach  Artikel  11  sollen  die  Mitgliedstaaten  sicherstellen,
 dass  Haftungsfragen  in  Bezug  auf  Einführung  und  Nutzung
 von  IVS-Anwendungen  und  -Diensten  in  den  nach  Artikel  6
 (von  der  Europäischen  Kommission)  erlassenen  Spezifika-
 tionen  im  Einklang  mit  dem  Europäischen  Recht,  insbeson-
 dere  der  Richtlinie  85/374/EWG  des  Rates  vom  25.  Juli
 1985  zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor-
 schriften  der  Mitgliedstaaten  über  die  Haftung  für  fehler-
 hafte  Produkte  sowie  nationaler  Vorschriften  geregelt  wer-
 den.  Die  Richtlinie  85/374/EWG  wurde  mit  dem  Gesetz
 über  die  Haftung  für  fehlerhafte  Produkte  vom  15.  Dezem-
 ber  1989  in  deutsches  Recht  umgesetzt.  Zudem  gelten  die
 Regelungen  des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  und  des  Stra-
 ßenverkehrsgesetzes.  Weiterer  Umsetzungsbedarf  besteht
 derzeit nicht.

 Artikel  12 bis 20

 Hinsichtlich  der  weiteren  Vorschriften  der  Richtlinie  2010/
 40/EU besteht kein Umsetzungsbedarf.

 III. Ziel und wesentlicher Inhalt des IVSG

 Das  IVSG  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/40/EU
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  Juli
 2010  zum  Rahmen  für  die  Einführung  Intelligenter  Ver-
 kehrssysteme  im  Straßenverkehr  und  für  deren  Schnittstel-
 len  zu  anderen  Verkehrsträgern.  Die  Einführung  Intelligen-
 ter  Verkehrssysteme  ist  ein  wichtiger  Beitrag,  um  die  Ver-
 kehrssicherheit  sowie  den  Verkehrsfluss  des  Straßenver-
 kehrs  weiter  zu  verbessern.  Dabei  kann  die  Einführung  von
 Intelligenten  Verkehrssystemen  nicht  an  den  Grenzen  der
 Mitgliedstaaten  enden.  Informationssysteme  müssen  grenz-
 überschreitend  funktionieren  und  technische  Anforderungen
 können  schon  aus  Gründen  des  gemeinsamen  Marktes  nur
 auf  europäischer  Ebene  aufgestellt  werden.  Durch  das  IVSG
 werden  die  zuständigen  Behörden  verpflichtet,  bei  der
 Einführung  von  Anwendungen  und  Diensten  Intelligenter
 Verkehrssysteme  die  von  der  Europäischen  Kommission  ge-
 mäß  Artikel  6  erlassenen  Spezifikationen  unter  Berück-
 sichtigung  der  in  Anhang  II  festgelegten  Grundsätze  zu  be-
 achten.  Ferner  sieht  §  5  Absatz  1  IVSG  vor,  dass  das  Bun-
 desministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  die
 Anforderungen  an  Intelligente  Verkehrssysteme  in  den  vor-
 rangigen  Bereichen  unter  Berücksichtigung  der  Anforde-
 rungen  nach  Artikel  5  in  Verbindung  mit  Anhang  II  der
 Richtlinie  2010/40/EU  regeln  kann.  Danach  können  die  von
 der  Europäischen  Kommission  als  delegierte  Rechtakte  er-
 lassenen  Spezifikationen  durch  Rechtsverordnung  in  deut-
 sches Recht umgesetzt werden.

 IV. Gesetzgebungskompetenz

 Die  konkurrierende  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes
 folgt  aus  Artikel  74  Absatz  1  Nummer  22  (Straßenverkehr)
 in  Verbindung  mit  Artikel  72  Absatz  2  des  Grundgesetzes.
 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der
 Rechts-  und  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Inter-
 esse  erforderlich.  Die  Einführung  von  Anwendungen  und
 Diensten  Intelligenter  Verkehrssysteme  erfolgt  regelmäßig
 über  die  Grenzen  eines  Bundeslandes  hinaus.  Zur  Wahrung
 gleicher  Rechtsvoraussetzungen  ist  daher  eine  bundesge-
 setzliche  Regelung  erforderlich.  Der  Gesetzesentwurf  ist
 mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union  und  völkerrechtli-
 chen  Verträgen,  die  die  Bundesrepublik  Deutschland  abge-
 schlossen hat, vereinbar.

 V. Gesetzesfolgen

 1.  Erfüllungsaufwand

 Belastungen  für  die  öffentlichen  Haushalte  können  entste-
 hen,  wenn  Anwendungen  oder  Dienste  Intelligenter  Ver-
 kehrssysteme  eingeführt  werden.  Eine  Bezifferung  ist  der-
 zeit  nicht  möglich,  da  die  Spezifikationen  von  der  Euro-
 päischen  Kommission  noch  nicht  erlassen  sind.  Ein  mög-
 licher  Erfüllungsaufwand  entsteht  daher  erst  durch  die  die
 Spezifikationen  festlegenden  delegierten  Rechtsakte  nach
 Artikel  290  AEUV  (vgl.  Artikel  7  der  Richtlinie  2010/40/
 EU).

 In  der  Zukunft  werden  die  Anforderungen  an  Anwendungen
 und  Dienste  Intelligenter  Verkehrssysteme  durch  Spezifika-
 tionen  festgelegt.  In  Abhängigkeit  davon,  was  diese  Anfor-
 derungen  beinhalten,  können  auch  Kosten  für  die  Wirtschaft
 entstehen, die jedoch noch nicht bezifferbar sind.

 2.  Weitere Kosten

 Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das
 Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 3.  Gleichstellungspolitische Auswirkungen

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 entstehen nicht.

 4.  Nachhaltigkeit

 Die  Managementregeln  und  Indikatoren  der  nationalen
 Nachhaltigkeitsstrategie  wurden  geprüft.  Das  Gesetz  be-
 rührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.

 B. Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu §  1  (Geltungsbereich)

 §  1  definiert  den  Geltungsbereich  des  Gesetzes.  Das  Gesetz
 enthält  Regelungen  über  die  Einführung  Intelligenter  Ver-
 kehrssysteme  im  Straßenverkehr  und  deren  Schnittstellen  zu
 anderen  Verkehrsträgern.  Intelligente  Verkehrssysteme  der
 öffentlichen  Sicherheit  und  der  Verteidigung  sind  ausge-
 nommen.

 Zu §  2  (Begriffsbestimmungen)

 §  2  enthält  die  maßgeblichen  Begriffsbestimmungen.  Dabei
 wurden  weitgehend  die  in  der  Richtlinie  2010/40/EU  ent-
 haltenden Regelungen übernommen.
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Zu §  3  (Grundsätze  für  die  Einführung  Intelligenter  Ver-
 kehrssysteme)

 §  3  enthält  die  Grundsätze  für  die  Einführung  intelligenter
 Verkehrssysteme.  Die  Einführung  erfolgt  durch  die  zustän-
 digen  Behörden  auf  Bundes-  oder  Landesebene.  Die  zustän-
 digen  Behörden  müssen  bei  der  Einführung  von  Anwen-
 dungen  und  Diensten  Intelligenter  Verkehrssysteme  die  von
 der  Europäischen  Kommission  gemäß  Artikel  6  angenom-
 menen  Spezifikationen  unter  Berücksichtigung  der  in  An-
 hang  II festgelegten Grundsätze beachten.

 Zu §  4  (Vorrangige Bereiche)

 §  4  legt  die  vorrangigen  Bereiche  der  Einführung  von  Intel-
 ligenten Verkehrssystemen fest.

 Zu §  5  (Rechtsverordnungsermächtigung)

 Mit  §  5  wird  eine  Ermächtigungsgrundlage  für  das  Bundes-
 ministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung
 geschaffen,  Anforderungen  an  Intelligente  Verkehrssysteme
 in  den  vorrangigen  Bereichen  nach  §  4  unter  Berücksichti-
 gung  der  Anforderungen  nach  Artikel  5  in  Verbindung  mit
 Anhang  II  der  Richtlinie  2010/40/EU  durch  Rechtsverord-
 nungen  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  zu  regeln.  Danach
 können  die  von  der  Europäischen  Kommission  als  dele-
 gierte  Rechtakte  erlassenen  Spezifikationen  durch  Rechts-
 verordnung in deutsches Recht umgesetzt werden.

 Zu §  6  (Inkrafttreten)

 Regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes geprüft.

 Im Einzelnen

 Für  Bürgerinnen  und  Bürger  entsteht  kein  neuer  oder  geän-
 derter Erfüllungsaufwand.

 Das  Ressort  stellt  nachvollziehbar  dar,  dass  zum  gegenwär-
 tigen  Zeitpunkt  für  die  Wirtschaft  und  die  Verwaltung  der
 mögliche  Erfüllungsaufwand  nicht  dargestellt  werden  kann,
 da  die  EU-Kommission  die  entsprechenden  Spezifikationen
 noch  erlassen  werden.  Darüber  hinaus,  kann  die  zuständige
 Behörde  entscheiden,  ob  sie  Anwendungen  und  Dienste  In-
 telligenter  Verkehrssysteme  einführt.  Erst  wenn  sie  diese
 einführt,  sind  die  Spezifikationen  gemäß  der  Richtlinie
 2010/40/EU  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  7.  Juli  2010  zum  Rahmen  für  die  Einführung  Intelli-
 genter  Verkehrssysteme  im  Straßenverkehr  und  für  deren
 Schnittstellen  zu  anderen  Verkehrsträgern  zu  beachten.  Ein
 möglicher  Erfüllungsaufwand  ergibt  sich  dann  erst  aus  den
 delegierenden  Rechtsakten  nach  Artikel  290  AEUV  (vgl.
 Artikel  7  der  Richtlinie  2010/40/EU),  die  durch  die  Spezifi-
 kationen  festgelegt  werden.  In  diesem  Zusammenhang  bittet
 der  Nationale  Normenkontrollrat  das  Ressort,  ihn  über  das
 Fortschreiten des Verfahrens zu unterrichten.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.

 Zusammenfassung

 Bürgerinnen und Bürger  Kein Erfüllungsaufwand

 Wirtschaft  Kein Erfüllungsaufwand

 Verwaltung  Kein Erfüllungsaufwand

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines
 gesetzlichen  Prüfauftrages  keine  Bedenken  gegen  das  Re-
 gelungsvorhaben,  bittet  aber  das  Ressort,  ihn  über  das
 Fortschreiten des Verfahrens zu unterrichten.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  906.  Sitzung  am  1.  Februar
 2013  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Absatz  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Der  Bundesrat  unterstützt  grundsätzlich  die  Einführung
 Intelligenter  Verkehrssysteme  in  Europa,  da  hierdurch
 Voraussetzungen  zur  Steigerung  der  Verkehrssicherheit
 geschaffen werden.

 2.  Der  Bundesrat  sieht  allerdings  die  Verfahrensweise  für
 die  Einführung  der  im  §  3  des  Entwurfs  des  IVS-Geset-
 zes  genannten,  von  der  Kommission  zu  erlassenden  Spe-
 zifikationen  kritisch,  insbesondere  die  sich  daraus  für
 Bund  und  Länder  ergebenden  möglichen  Kosten.  Die
 von  der  EU  zu  erlassenden  Spezifikationen  liegen  der-
 zeit  noch  nicht  vor,  daher  können  keine  Aussagen  zu
 möglichen Folgekosten getroffen werden.

 Die  Spezifikationen  beschreiben  die  technischen  und
 qualitativen  Anforderungen,  denen  Verkehrssysteme  un-
 terliegen.  Diese  Spezifikationen,  die  als  „delegierte
 Rechtsakte“  erlassen  werden,  können  eine  beträchtliche

 Kostenfolge  für  die  Mitgliedstaaten  nach  sich  ziehen,
 deren  Größenordnung  momentan  nicht  abzuschätzen  ist.
 Es  steht  zu  befürchten,  dass  umfassende  Investitionen  in
 Infrastruktur  und  den  Verkehrswarndienst  der  Länder  er-
 forderlich  werden  und  sich  daran  ein  Konflikt  zwischen
 Bund,  Länder  und  Kommunen  bezüglich  der  erforder-
 lichen Haushaltsmittel anschließt.

 3.  Den  Ländern  kommt  sowohl  als  Auftragsverwaltung  als
 auch  in  eigener  Zuständigkeit  eine  wichtige  Rolle  bei  der
 weiteren  Ausgestaltung  Intelligenter  Verkehrssysteme
 zu.  Auch  zukünftig  ist  eine  enge  Kooperation  zwischen
 den  Ländern,  mit  dem  Bund  und  auf  europäischer  Ebene
 erforderlich.

 4.  Der  Bundesrat  bittet  daher  die  Bundesregierung,  sich  da-
 für  einzusetzen,  dass  die  zu  erlassenden  Spezifikationen
 hinsichtlich  der  zu  erwartenden  Kosten  durch  entspre-
 chende  Förderungen  durch  die  EU  für  die  Haushalte  des
 Bundes,  der  Länder  und  der  Kommunen  kostenneutral
 bleiben.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Die  Frage  der  EU-Förderung  hinsichtlich  der  Kosten,  die
 aufgrund  der  delegierten  Rechtsakte  entstehen  könnten,  ist
 losgelöst  von  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2010/40/EU  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  Juli  2010
 zum  Rahmen  für  die  Einführung  intelligenter  Verkehrssys-
 teme  im  Straßenverkehr  und  für  deren  Schnittstellen  zu  an-
 deren  Verkehrsträgern  zu  betrachten.  Das  IVSG  dient  der
 Überführung dieser Richtlinie in nationales Recht.

 Die  Richtlinie  2010/40/EU  legt  fest,  dass  die  Entscheidung
 über  die  Einführung  Intelligenter  Verkehrssysteme  den  Mit-
 gliedstaaten  obliegt,  so  dass  Mehrkosten  für  eine  etwaige
 Implementierung  seitens  der  EU  nicht  veranlasst  sein  kön-
 nen.  Die  aufgrund  der  Richtlinie  2010/40/EU  noch  zu  erlas-
 senden  delegierten  Rechtsakte  können  ebenso  wie  die
 Richtlinie  selbst  keine  Einführungsverpflichtung  für  Intelli-
 gente  Verkehrssysteme  festlegen.  Mit  der  Entscheidung  für
 die  Einführung  von  Intelligenten  Verkehrssystemen  können
 Kosten  durch  die  Anwendung  der  als  delegierte  Rechtsakte
 erlassenen Spezifikationen entstehen.

 Wenn  ein  delegierter  Rechtsakt  vorsieht,  Maßnahmen  im
 Hinblick  auf  bereits  existierende  Intelligente  Verkehrssys-
 teme  zu  ergreifen,  dann  bezieht  sich  dies  auf  die  Gewähr-

 leistung  von  Interoperabilität  und  Kompatibilität.  Welche
 Kosten  dadurch  entstehen,  kann  erst  beurteilt  werden,  wenn
 die  delegierten  Rechtsakte  vorliegen.  Ein  Kostenaufwand
 für  die  Länder  (bzw.  Kommunen  oder  den  Bund)  kann
 allenfalls  dann  entstehen,  wenn  sie  selbst  Intelligente  Ver-
 kehrssysteme  betreiben  und  diese  zur  Umsetzung  der  in  den
 delegierten  Rechtsakten  enthaltenen  Vorgaben  umgestaltet
 werden  müssten.  Letzteres  kann  nur  anhand  des  konkreten
 delegierten Rechtsaktes beurteilt werden.

 Die  Bundesregierung  hat  im  Einvernehmen  mit  dem  Bun-
 desrat  (Bundesratsdrucksache  24/09)  darauf  hingewirkt,
 dass  die  Richtlinie  2010/40/EU  Beschränkungen  hinsicht-
 lich  der  Implementierung  Intelligenter  Verkehrssysteme  ent-
 hält.  Angesichts  dieser  Beschränkung  und  der  Tatsache,
 dass  die  Europäische  Kommission  bereits  während  der  Ver-
 handlungen  im  Rat  darauf  hingewiesen  hat,  dass  die  Kosten
 für  die  Herstellung  von  Kompatibilität  und  Interoperabilität
 von  den  Mitgliedstaaten  selbst  zu  tragen  sind,  erscheint  es
 nicht  realistisch,  dass  die  Europäische  Kommission  bereit
 ist, Fördermaßnahmen zu ergreifen.

 Die  beabsichtigte  Bindung  der  Bundesregierung  erscheint
 daher nicht realistisch.
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